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@  Scharnierarm  für  ein  Möbelscharnier  o.dgl. 

©  Ein  Scharnierarm  (1)  für  ein  Möbelscharnier  o.dgl.  mit 
einem  U-förmigen  Profil  ist  in  Führungen  einer  Grundplatte 
einsetzbar  und  wahlweise  mit  einer  Grundplatte  mit  einer 
Gewindebohrung  für  eine  Befestigungsschraube  durch  die- 
se  Befestigungsschraube  verspannbar  oder  vorzugsweise 
über  eine  Zwischenplatte  (7)  mit  einer  Grundplatte  (20)  mit 
einem  Anschlag  und  mit  einem  abgefederten  hakenförmi- 
gen  Rastvorsprung  (25),  der  hinter  einer  Haltekante  (39)  des 
Scharnierarms  oder  gegebenenfalls  der  Zwischenplatte 
einschnappt,  verrastbar.  Um  den  Scharnierarm  (1)  ohne 
zusätzliche  Anpassungsmaßnahmen  sowohl  mit  einer  übli- 
chen  Grundplatte  durch  eine  Befestigungsschraube  ver- 
spannen  als  auch  mit  einer  Grundplatte  mitSchnappverbin- 
dungselementen  verrasten  zu  können,  ist  die  Haltekante 
durch  eine  ohnehin  vorhandene  Kante  des  Scharnierarms 
oder  der  Zwischenplatte  gebildet. 
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